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Eine Erklärung

Vom Zentralkomitee der Ukrainischen Sozialistischen Partei im Exil werden wir
um Aufnahme folgender Mitteilung ersucht:

Eine Erklärung. In der Märznummer der «Roten Revue» für das Jahr 1954

erschien ein Artikel von Ernst Nobs unter dem Titel «Lenin und die Schweizer
Sozialdemokraten», in welchem unter anderem Petljura ein ehemaliger zaristischer General
und Konterrevolutionär genannt wurde, der für die Wiederherstellung des russischen
reaktionären Zarismus gekämpft habe.

Das Zentralkomitee der Ukrainischen Sozialistischen Partei im Exil stellt fest, daß

diese Behauptungen auf irrtümlichen Informationen beruhen. In Wirklichkeit verhält es

sich folgendermaßen:
1. Simon Petljura war sein ganzes Leben ein Erbfeind des russisch-zaristischen

Regimes und niemals irgendein russischer Offizier, geschweige denn General! Von
Beruf war er ein Journalist und Angestellter der städtischen Munizipalität. Er gehörte
der Ukrainischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei an als eines ihrer führenden
Mitglieder.

2. Erst in der Revolution von 1917 bis 1921 bewies Simon Petljura seine
außerordentlichen militärisch-organisatorischen Fähigkeiten und erwarb die oberste Leitung
der Armee der Ukrainischen Volksrepublik.

3. Nur in der Verteidigung der menschlichen Freiheiten und Unabhängigkeit der
Ukrainischen Volksrepublik wurde die ukrainische nationale Armee unter Führung von
S. Petljura gezwungen, auf zwei Fronten: gegen die Armeen zaristischer Generäle (Deni-
kin. Wrangel u. a.) und gegen die imperialistische Aggression der russischen
bolschewistischen Roten Armee zu kämpfen. — Erst nach mehr als zweijährigem blutigem
Krieg gegen die Ukraine gelang es den bolschewistischen Angreifern, das Territorium
der Ukrainischen Volksrepublik zu besetzen — nach dem gleichen Rezepte, wie sie es in
anderen neuerstandenen nationalen Republiken der nichtrussischen, vom zaristischen
Imperialismus unterjochten Völker taten.

4. Simon Petljura und die sozialistische Regierung der Ukrainischen Volksrepublik
betrieben während ihrer ganzen Existenz fortschrittliche soziale und nationale Politik,
wie dies die Gesetzgebung ihres Parlamentes — des Ukrainischen Zentrairales und
des Ukrainischen Kongresses der Werktätigen — bezeugt. Zum Beispiel, die nationalen
Minderheiten der Ukraine, wie Juden, Polen und Russen, erhielten damals im Rahmen
der Ukrainischen Volksrepublik eine weitgehende kulturell-nationale Autonomie unter
der Führung ihrer eigenen Minister, als Mitglieder der Gesamtregierung der Ukraine.
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